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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zum Schutz des 
Wassers vor Gefahren des Fracking-Verfahrens, Drucksache 18/1565  
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten uns zunächst für die Möglichkeit bedanken, zum „Entwurf 
eines Gesetzes zum Schutz des Wassers vor Gefahren des Fracking-
Verfahrens“ Stellung nehmen zu dürfen. 
 
Die BDEW-Landesgruppe Norddeutschland vertritt die Interessen der 
norddeutschen Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung sowie 
der Abwasserentsorgung. Zu unseren Mitgliedern zählen sowohl 
Unternehmen, die eine sichere Erdgasförderung betreiben, als auch 
Unternehmen, die eine sichere Trinkwasserversorgung gewährleisten. 
Insofern beruht die vorliegende Stellungnahme auf einer differenzierten 
Betrachtung des Themas Fracking, die sowohl einen Vorrang für den 
Schutz der Trinkwasserressourcen als auch die Bedeutung des 
heimischen Energieträgers Erdgas und dessen zentrale Rolle im Rahmen 
der Energiewende angemessen berücksichtigt. 
 
Zunächst möchten wir eine Definition der Begrifflichkeiten bzw. der 
Verfahrens vornehmen, bevor wir nachfolgend zum Gesetzesentwurf 
Stellung beziehen. Die BDEW-Landesgruppe Norddeutschland plädiert für 
eine eindeutige Abgrenzung bzw. Definition von 
Verfahren, aus denen sich unterschiedliche Forderungen ableiten. Eine 
kommerzielle Förderung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten 
(Bsp.: Schiefergestein) findet derzeit in Deutschland nicht statt. Zurzeit 
werden in Deutschland nur Erkundungsmaßnahmen (z.B. 
Explorationsbohrungen) durchgeführt. Aus diesem Grund müssen klare 

lt009
Textfeld

lt009
Schreibmaschinentext
Schleswig-Holsteinischer Landtag            Umdruck 18/2752



 

 
Seite 2 von 3 

Regelungen unter Berücksichtigung solcher Explorationsbohrungen 
aufgestellt werden. Für die Gewinnung haben dann die gleichen Regeln 
zu gelten, wobei die Erfahrungen aus der Exploration und die Ergebnisse 
von wissenschaftlichen Gutachten bei der Ausgestaltung der Regelungen 
für die Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten 
berücksichtigt werden sollten. Für eine Anpassung des Rechtsrahmens für 
Erdgas aus konventionellen Lagerstätten und damit verbundener Technik 
sieht der BDEW hingegen kein Erfordernis. Für weitere Details verweisen 
wir hierbei auf unsere Stellungnahme zu den Drucksachen 18/386, 
18/570, 18/671 aus dem Jahr 2013, die Ihnen zur Information als Anlage 
beigefügt ist. 
 
Bei der Auseinandersetzung mit diesem Gesetzesentwurf ist es aus 
unserer Sicht notwendig, den aktuellen Sachstand bzw. die aktuellen 
bundesweiten Entwicklungen zum Thema Fracking zu berücksichtigen. 
Derzeit gilt auf Bundesebene, und damit auch in Schleswig-Holstein, ein 
faktisches Moratorium zur Förderung von Erdgas aus unkonventionellen 
Lagerstätten (vgl. Presseberichte 2. Februar 2014). Zusätzlich hat sich der 
Umweltminister des Landes Schleswig-Holstein, Dr. Robert Habeck, mit 
einer Bundesratsinitiative zum Verbot von Fracking (Februar 2014) 
engagiert, die so auch interfraktionell im Landtag Schleswig-Holsteins 
unterstützt wurde. 
Darüber hinaus hat sich die Bundesregierung im April 2014 zu einer 
Anfrage der Partei „BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN“ (Drs. 18/680) wie folgt 
geäußert: „Die Bundesregierung plant die im Koalitionsvertrag 
vorgesehenen Regelungen zu Fracking durch Änderungen des 
Wasserhaushaltsgesetzes(WHG) und der Verordnung über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben(UVP-V Bergbau) 
umzusetzen. Die zuständigen Ressorts (Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie) bereiten derzeit einen entsprechenden Gesetz- 
und einen Verordnungsentwurf vor und prüfen, welche Änderungen 
erforderlich sind. Dabei werten sie auch die vorliegenden Gutachten 
(erneut) gründlich aus.“ 
 
Nach Prüfung dieser Aspekte sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt keine 
Notwendigkeit rechtlich verbindliche Regelungen speziell für Schleswig-
Holstein zu schaffen, die mit Schaffung einer bundesweit einheitlichen 
Regelung aufgehoben werden könnten. 
  
 



 

BGW, VDEW, VDN und VRE haben sich zum BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. 
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Wir beobachten die bundeseinheitlichen Gesetzesinitiativen zum Thema 
„Fracking bzw. Förderung von Erdgas aus unkonventionellen 
Lagerstätten“ und begleiten diese intensiv in Ihrem Entstehungsprozess, 
um den Schutz des Trinkwassers zu gewährleisten und verpflichtende 
Regelungen zu schaffen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Torsten Birkholz 
Geschäftsführer 
BDEW-Landesgruppe Norddeutschland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 
 
Stellungnahme zum Thema Fracking – Beratung des Schleswig-Holsteinischen 
Landtags zu den Drucksachen 18/386, 18/570, 18/671 


















